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Unstabiler Gesundheitszustand:  
BG ergänzt und klärt die Rechtsprechung 

Ist bei einer (teil)invaliden versicherten Person die Invalidität zeitlichen Schwankun-
gen unterworfen, ohne aber während einer bestimmten Zeitspanne gänzlich zu ver-
schwinden, besteht kein wesentlicher Unterbruch der Invalidität, der einen neuen Ver-
sicherungsfall zu begründen vermag. So das Bundesgericht im Urteil 9C_692/2018 
vom 19. Dezember 2018. 

Eine Versicherte ausländischer Herkunft 
kam im Juli 2000 im Alter von 21 Jahren 
in die Schweiz. Aufgrund einer bipolaren 
Störung, einer im Erwachsenenalter ein-
getretenen depressiven Episode sowie ei-
ner seit ihrer Jugendzeit vorhandenen 
Borderline-Persönlichkeitsstörung mel-
dete sie sich im Juni 2013 bei der IV-
Stelle des Kantons Genf zum Bezug von 
Leistungen an. 
Aus den medizinischen Akten geht her-
vor, dass die Versicherte seit ihrem 15. Al-
tersjahr an einer dysthymen Störung lei-
det, dass sie vor und nach ihrer Ankunft in 
der Schweiz psychiatrisch behandelt 
wurde, und sie ihre Ausbildung sowie ihre 
Erwerbstätigkeiten sowohl im Ausland als 
auch in der Schweiz mehrmals infolge 
psychiatrischer Dekompensation unter-
brechen musste.  
Die Versicherte war in den Jahren 2001 
und 2002 zu 50% arbeitsunfähig, vom Ok-
tober 2006 bis Februar/März 2012 zu 

100%, in der Zeit vom April 2012 bis Feb-
ruar 2014 zwischen 0% und 50%, sowie 
ab März 2014 zu 50%. 
Die IV-Stelle des Kantons Genf hat sich 
auf den Standpunkt gestellt, der Eintritt 
der Invalidität sei im Jahre 2001 festzu-
setzen und die Versicherte habe zu die-
sem Zeitpunkt keine genügend lange Bei-
tragszeit aufgewiesen, um Leistungen der 
Invalidenversicherung beanspruchen zu 
können. Anders ausgedrückt erfülle sie 
die versicherungsmässigen Vorausset-
zungen nicht.  
Obwohl ein zeitliches Intervall bestehe, 
könne von einem faktischen Zusammen-
hang zwischen der im Jahre 2001 einge-
tretenen gesundheitlichen Beeinträchti-
gung und der späteren Verschlechterung 
des Gesundheitszustandes ausgegangen 
werden. Der Unterbruch der ursprüngli-
chen, invalidisierenden Beeinträchtigung 
habe somit nicht fortbestanden; der 
Grundsatz der Einmaligkeit bleibe beste-
hen und das Vorhandensein eines neuen 

HANDICAP UND RECHT 
0 4  /  2 0 1 9  ( 1 6 . 0 4 . 2 0 1 9 )  

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://19-12-2018-9C_692-2018&lang=de&zoom=&type=show_document


H A N D I C A P  U N D  R E C H T  0 4  /  2 0 1 9  
U N S T A B I L E R  G E S U N D H E I T S Z U S T A N D :   
B G  E R G Ä N Z T  U N D  K L Ä R T  D I E  R E C H T S P R E C H U N G  

 
 

2 

Versicherungsfalles im April 2015 sei aus-
zuschliessen.  

Argumentation der 4. Kammer des 
Sozialversicherungsgerichtshofes 
Die Kantonsrichter erachteten, dass die 
verschiedenen Phasen der Arbeitsunfä-
higkeit keinen alleinigen Versicherungs-
fall darstellen. Auch wenn die Invalidität 
zum ersten Mal im Jahre 2002 eingetre-
ten war, und zwar gemäss den medizini-
schen Akten nach Ablauf der einjährigen 
Wartezeit mit Beginn im Jahr 2001, sei die 
Versicherte auch in den Jahren 2003 bis 
2006 voll arbeitsfähig gewesen. Diese 
Zeitspanne sei genügend lang, um mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit dar-
aus schliessen zu können, dass der zeitli-
che Zusammenhang zwischen der Ar-
beitsunfähigkeit von 2001/2002 und jener 
vom Oktober 2006 bis März 2012 unter-
brochen sei. Somit bestünden zwei sepa-
rate Versicherungsfälle: der eine mit Be-
ginn im Jahre 2002 und der andere mit 
Beginn im Oktober 2007. 
Die Richter sind zu diesem Ergebnis ge-
langt, indem sie die Rechtsprechung des 
Bundesgerichtsurteils 9C_36/2015 vom 
29. April 2015 (Erwägungen 5.2) anwen-
deten. Gemäss dieser Rechtsprechung 
bedeute die Tatsache, dass eine versi-
cherte Person zu einem gewissen Zeit-
punkt die versicherungsmässigen Vo-
raussetzungen für einen Leistungsbezug 
nicht erfüllt, noch nicht, dass sie in jedem 
Fall und für immer vom Zugang zu jegli-
cher Leistung ausgeschlossen ist.  
Zunächst könne es vorkommen, dass ver-
schiedene aufeinanderfolgende Invalidi-
tätsursachen auftreten, die entsprechend 
viele aufeinanderfolgende Invaliditätsein-
tritte nach sich ziehen. Und darüber hin-
aus könne ein und dieselbe Invaliditätsur-
sache im Lauf der Zeit mehrere Versiche-

rungsfälle herbeiführen. Erfährt die Invali-
dität wesentliche Unterbrüche oder kann 
die Existenz eines faktischen und zeitli-
chen Zusammenhanges zwischen den di-
versen Phasen aufgrund des Verlaufes 
des Gesundheitszustandes nicht mehr 
angenommen werden, so verliert der 
Grundsatz der Einmaligkeit seine Gültig-
keit. Somit wird jede dieser Phasen zu ei-
nem neuen Invaliditätsfall, so die Kan-
tonsrichter.  

Korrektur durch das Bundesgericht 
Die Bundesrichter führen aus, dass die 
Argumentation des kantonalen Gerichtes 
auf eine frühere Rechtsprechung abstellt, 
die in einem spezifischen Kontext entwi-
ckelt wurde. Damals ging es darum, den 
Grundsatz der Einmaligkeit des Invalidi-
tätseintrittes zu etablieren: Es gab keine 
Rechtfertigung dafür, die Leistungen (da-
mals Eingliederungsmassnahmen und 
Rente) zu trennen und von einem jeweilig 
neuen Invaliditätseintritt auszugehen. 
Eine Invalidität konnte also nur ein einzi-
ges Mal auftreten.  
Die definitive Klärung dieser Frage er-
folgte mit der Inkraftsetzung am 1. Januar 
1968 von Artikel 4 Absatz 2 IVG, wonach 
die Invalidität als eingetreten gilt, sobald 
sie die für die Begründung des Anspruchs 
auf die jeweilige Leistung erforderliche Art 
und Schwere erreicht hat. Mit dieser Be-
stimmung wurde künftig ein relativer, 
funktions- und leistungsspezifischer Inva-
liditätsbegriff verankert. 
In der Folge hat das Bundesgericht das 
mögliche Vorhandensein eines wesentli-
chen Unterbruches der Invalidität oder ei-
ner Veränderung des Gesundheitszu-
standes, welche die Annahme eines fakti-
schen und zeitlichen Zusammenhanges 
zwischen den diversen Phasen der Invali-
dität nicht mehr erlauben, mehrfach the-
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matisiert. Die Bundesrichter weisen je-
doch darauf hin, dass trotz der Tatsache, 
dass diese Rechtsprechung nie in Frage 
gestellt wurde, diese aus diversen Grün-
den auch nie zur Anwendung gekommen 
ist. Zur Veranschaulichung erörtern sie di-
verse Situationen. Dabei gelangen sie 
schliesslich ebenfalls zur Feststellung, 

man könne ganz klar nicht von einem we-
sentlichen, einen neuen Versicherungsfall 
rechtfertigenden Unterbruch der Invalidi-
tät ausgehen, wenn die betroffene Person 
eine (Teil)Invalidität vorweist, die trotz 
Schwankungen im Zeitverlauf während 
einer bestimmten Phase nicht vollständig 
verschwindet. 
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